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 Veröffentlicht am 19.11.1987

Norm

KFG 1967 §3 Abs1 KFG 1967 §36 ff

StGB §108

Rechtssatz

Eine Täuschung über die durch Einbau eines hubraumgrößeren Zylinders vorgenommene Veränderung eines

Kleinmotorrades, welches (als solches) zugelassen, haftp ichtversichert sowie verkehrssicher und betriebssicher ist,

bewirkt keine Schädigung des (konkreten) Rechtes des Staates, Kraftfahrzeuge, die entweder überhaupt nicht

zugelassen sind oder die die Zulassungsvoraussetzungen nicht mehr erfüllen, von der Verwendung auf Straßen mit

öffentlichem Verkehr auszuschließen.
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